
Ein, Skandal ohne juristische Folgen
Fa[ des marodenAtomlagers Asse nicht gegen die Verantwortlich'en ermittelt

Tm Juli 2A07 untetnahm Stefan W€n-'
Lz"t den brsten 'Anlauf. Damals wai

das etonimti[fagef Asse in Niedersach- .

sen ein Fall ftir Experten. Wenzel zä$tp-
als Grtinen-Fraktionschef zu den ers-
terr, die von, den heiklen Zuständen im
maroden alten Salzbergrverk erfuhren.
Er ste[te Strafanzeig€ bli der Staatsan-'

, waltscha-ft Braunschweig : wegerr ürr€rr
faüUien ümga+es *it t"dloaktTven Stofi
fen. Die Beärei6er und auch Behörden
und Minister sollten belangt werden.

Heute nennt der PräEidänt des Qun-
. des4mts ftif Strahten$chutz, Wo1fra{n
König, die Einlagerwlg von tZ5 OO0 Faq-

: sern Ätornmtitt in Aen Jahren bis 19'?8
uhr*erantwortlich. Die Sanienrrrg. wird
Milliarden Euro kosten. Aber ein Unter-
,suchnrng$ausschrrss ruäht' vergethch
nach pölitisch Verantwortlicheqr. Und
fast drei Jahqe nach 4ef,ersten Anzeige
si,bht'es so:aus, ats,ob där größte Umweftt
skandal der deutschen Geschichte ohne
strafrechtliche Folgen bleibt: Schon

, 2ü08 verkündete: i.e Sta'ättanwplt-
schaf,t zum ersten Mal die Einstellung
der Ermittlungen. Den Verzicht begrtin-
dete sie vor allem mit einer Besonder-
theit des Vmrrveltstrafrechts, der ,,Ver-
waltungsakzessorietät": Demnach
kann strafrechtlich nicht verfolgt wer-
den,,,was von der Verwal.tung gestattöt
wurde. Bei ihren Errmittlungen prti{te
sie deshalb nur, ob färdie Lagenrng der
radioaktiven Abfälle,,behördliche Ge-
s tattunggäkle ",-flso vertretb are Geneh-
migungenl,des'f,lf,r zuständig erklärten
Bergamts vorliegen.

Und die fand sie. Was es nicht gab,
war ein,atomrechtliches Planfestslel-
tunlgsverfahren. Das hätte strengere An*

Wanrm die Staatsanwaltschaft im
\*

. 
ttt

forderungen gestellt. Doch die damali-
ge Entscheidüng, darauf zu verzichten,
wertete die Staatsanwaltschaft als ,,gut
nachvollziehbär, in sich schlüssig, wi-
derppruchsfrei und frei vgn Willk{ii:'.

Tatsächlich fühfi der im Umwe1t-
strafrecht betonte Grundsatz der Ver-
waltungsakzessorietät fast generell da.
zu, dass selbst Entscheidung€r, die ftir
die Umwelt fatal sind, niclt strafbar
sein können, wenn sie genehmigt sind.
Der Professor der Hamburger Bucceri-

-- 
us-,L4€rw-schoot ftank Saülei, ein,Ex-
perte ftir Urnwel.tstrafrecht, sagt, dass
e$,,eben Aufgabe,der Venntaltung sei, im

. nahmen" d* Rbchts .zu,' entsCheiden,
'/^.

,,was fi.ir die Umwelt vertretbar ist".
Die Strafjustiz könne nicht obere Auf-
sichtsbehörde sgin. ,,Däs kanqr äüss€-
hen, als ob es nach dem Prinzip läuft:
Die Kleinen hängt man, die Großen
lässt man laufen. Wer ungenehmigt
Müll in denSee wirft, macht sich straf-
bar. Wer es mit Genehmigung im gro-
ßen Stil macht: nicht. " Freilich gibt es

, Grenzen. So wäre es strafbar, wenn Be-
hörden und Betreiber bewusst gelten-
des Recht missachten.

Genau daftir sehen Kritiker bei der
Asse Anhattspunkte. Es ist die Stelie,
an der'$tefan-Wen el nicht locker lässt:
Im Fnihjahr 2008,wurde bekannt,' d.äss

in der Asse in 750 Metern Tiefe rad.ioak-
tiv kontaminierte Lauge weit über die
Grenzwerte belastet wer, Schon 2005
hatten die Betreiber begonnen, die Lau-
ge in der fiefg des B*rg*erts zu v€r*
klappen. Die Öffentlichkeit wusste da-
von nicht. ,,flnd, es lag'.,, t ll$IMenzel,
,,keine Genehmigung vor.'- Das sel
,, s chlichtweg rechtswidrig " .

Tatsächlich hat derBetreiber erst Mo-
nate nach Begi4n der Verklappung da-
ftir einen,,sonderbetriebqplan" bean-
tragt. Wieder ohne atornrechtliches"
Planfeststellungsverfahren. Manche Ju-
,risten beiwöifeln, dass der Verzicht auf
die strahlenschutzrechtliche .,Genehmi-
gung vom Errnessensspielraum der Be-
hörden gedeckt war. Die Staatsanwalt-
schaft aber verwies auch hier auf die
Verwaltungsakzessorietät. Sie steN.te
fest, dass der Umgang mit der Lauge
den Behörden ,,zumindest im Kern be-
kannt" war. Die tsehörde und der Asse-
Betreiber hätten das Vorgehen durch zu-
vor erteilte Anordnungön uird ,,Zulas-
sungen" als' ,,gestattet angesehen", als
,,Fortsetzung einer von Betriebsbeginn
an jahrzelrntelang praktizierten, b_g-
hördlich genehmigten und auch allseits

" akzeptierten Ablagentngspraxis " . Wie-
der sei ,,nicht strafbarn, was verwal-
tungsrechtlich genehmigt wurde".

Stefan Wenzel weist auf dgn Wider-
spnrch hin, dass die Betrqiber der So1*-
ge selbst,,wenn auch verspätet, eine Ge-
nehmi$mg ftir die Verklappung erfor- 

*

derlich fanden. Er sieht Belege für eine
Straftat. Die Staatsanweltschdft bleibt
dabei, dass sie nicht wegen unerlaubten
Umgangs mit radioaktiven Stoffen er-

Foto:'Fotoarchiv mittCln werde.
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